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Lernbehinderung – 
Faktum oder Konstrukt?

Hans Eberwein

Zur Analyse des Lernbehinderungsbe-
griffs

Die Termini ’Behinderung‘ und
’behindert‘ sind sozialgesetzgeberische
Begriffe und als solche keine „einheimi-
schen“ Begriffe der Pädagogik. „Behin-
derung wird erst dadurch pädagogisch
relevant, daß sie als entscheidende in-
tervenierende Variable in der Erziehung
auftritt“ (BLEIDICK 1978, 72 u. 86),
womit freilich begrifflich und inhaltlich
gesehen noch nichts über die ’Behinde-
rung der Erziehung‘ ausgesagt ist.
BLEIDICK beklagte bereits 1968a
(229), daß keine präzise Beschreibung
der ’Lernbehinderung‘ vorliege, obwohl
die größte Gruppe der Sonderschüler
amtlicherseits und pädagogisch so be-
nannt werde. Diese Feststellung hat
auch heute noch uneingeschränkt Gül-
tigkeit.

Trotzdem wird in der sonder-
pädagogischen Theorie und Praxis stän-
dig damit umgegangen; denn der Begriff
’lernbehindert‘ und die Tatsache, daß
mit jedem Schuljahrsbeginn Tausende
von Schülern mit diesem Etikett verse-
hen zum Zwecke einer besseren Förde-
rung Schulen für Lernbehinderte zuge-
wiesen werden, suggerieren ein charak-
teristisches Merkmal, eine definierbare
Eigenschaft bei bestimmten Kindern,
nämlich die Beeinträchtigung ihres
Lernvermögens. Es wird auch unter-

stellt, sie seien dadurch von Nichtbehin-
derten und Andersbehinderten klar ab-
gegrenzt. Tatsache ist jedoch, daß
■ Intelligenz, Begabung, Lernen, Lern-
fähigkeit unterschiedlich definiert und
interpretiert werden (KOBI 1975, 12 f.), 
■ in Schulen für Lernbehinderte nicht
selten Kinder aufgenommen werden,
deren Normalschulversagen nicht auf ei-
ner Lernbehinderung, d. h. einer Beein-
trächtigung ihrer Lernfähigkeit, son-
dern z. B. auf sozialer Randständigkeit
und den sich daraus ergebenden Schwie-
rigkeiten beruht (so etwa bei obdachlo-
sen Kindern) und daß andererseits und
anderenorts Lernbehinderte aus
systemimmanenten Gründen (z. B.
durch das Fehlen von Sondereinrich-
tungen) in der Allgemeinen Schule ver-
bleiben (ebd., 12 f.),
■ Schüler, bei denen die Lern-
bemühungen auf ungewohnte Schwie-
rigkeiten stoßen, einer Vereinfachungs-
tendenz oder einem persönlichen Entla-
stungsbedürfnis folgend als ’lernbe-
hindert‘ bezeichnet werden (ebd., 12 f.),
■ Lernbehinderung als Oberbegriff
auch für andere Behinderungsarten be-
nutzt werden kann; denn z. B. auch Kin-
der mit einer geistigen oder körperli-
chen Behinderung sind nach traditio-
nellem Verständnis in ihrem Lernen
beeinträchtigt.

Der ’semantischen und sachlogi-
schen Ungenauigkeit und Unbestimmt-
heit‘ des Begriffs Lernbehinderung setz-
te KANTER (1977, 34) eine sogenannte
’real-anthropologische‘ Sichtweise ent-
gegen: „die schwerwiegende, umfängli-
che und langdauernde Beeinträchtigung
der Lernprozesse und des Lernaufbau-
es eines Menschen“. Ihre pädagogische
Entsprechung finde diese in einer Be-
einträchtigung der Erziehungsfähigkeit
und Bildbarkeit, womit die gesamte Per-
songenese betroffen sei. Lernbehinde-
rung werde damit zu einer ’pädagogisch-
anthropologischen Kategorie‘.

Eine ’Anthropologie des Beson-
deren‘, die die Sonderstellung des Be-
hinderten betont, gerät allzuleicht in Wi-
derspruch zu Zielen der Erziehung Be-
hinderter, die in Begriffen wie
’Rehabilitation‘ und ’Integration‘ zum
Ausdruck kommen. Es muß deshalb
nachdrücklich davor gewarnt werden,
’Lernbehinderung‘ zu einer anthropolo-
gischen Kategorie zu erklären, also in
die Dimension einer „Seinsbesonde-
rung“ zu erheben (vgl. EBERWEIN
1996c, 35). Hinter Versuchen dieser Art
steht ein personalistisches, individuum-
zentriertes Behinderungsverständnis,
das auf der biologischen Defekt-Theo-
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rie bzw. dem Schwachsinnsbegriff ba-
siert. Die Auffassung von Lernbehinde-
rung allein als Folge eines Intelligenz-
mangels, einer Minderbegabung, einer
defizitären biologischen Ausstattung
wirkt bis in unsere Tage nach. Sie stellt
insofern eine historische Hypothek dar,
als die Schule für Lernbehinderte ihrer
Geschichte nach schon immer als Schu-
le für Schwachsinnige angesehen und
deshalb auch in dem vielschichtigen Be-
griff ’Lernbehinderung‘ der pathologi-
schen Komponente zu viel Gewicht bei-
gemessen wurde.

In diesem Zusammenhang stellt
sich die grundsätzliche Frage, ob es psy-
chologisch gesehen richtig ist, mit Hilfe
von Negativ-Begriffen positive pädago-
gische Intentionen auslösen zu wollen;
denn Kinder mit Lernschwierigkeiten
können nur dann pädagogisch angemes-
sen betreut werden, wenn man sie als
bildsam, als erziehungs- und lernfähig
und nicht als lernbehindert versteht
(BEGEMANN 1970, 18; vgl. auch
SCHMETZ 1993).

Nach KANTER (1977, 22) wurde
in der Begründungsphase der heutigen
Lernbehindertenpädagogik, etwa zwi-
schen 1955 und 1965, „der Gesichts-
punkt der schulischen Leistungsbehin-
derung . . . mit dem der Lernbehinde-
rung verbunden, teils parallel gesetzt, so
daß Lernbehindertenpädagogik als eine
Pädagogik für Schulleistungsschwache
(und zwar unterschiedlicher Entste-
hungsbedingungen) verstanden werden
konnte“.

BACH (1971, 8) benutzt im Rah-
men seiner ’Unterrichtslehre‘ der Son-
derschule für Lernbehinderte zur Ab-
grenzung des Personenkreises Lernbe-
hinderter eine eigene Systematik und
Begrifflichkeit, die später von KANTER
u. a. sowie in verschiedene Bildungsplä-
ne für Sonderschulen übernommen wur-
de. Die Charakterisierung Lernbehin-
derter stützt BACH auf drei zentrale
konstitutive Begriffe: umfänglich,
schwerwiegend, irreversibel.

Diese Merkmalskategorien er-
weisen sich als fragwürdig und interpre-
tationsbedürftig; denn es existiert weder
ein diagnostisches Instrument, das die
genannten Faktoren zuverlässig mißt,
noch erleichtern sie dem überprüfenden
Sonderschullehrer die Beurteilung eines
Schülers. So ist z. B. völlig unklar, wie
viele Lernbereiche betroffen sein müs-
sen, um eine Lernbeeinträchtigung als
’umfänglich‘ zu bezeichnen. Auch die
Dimension ’irreversibel‘ bzw. ’langdau-
ernd‘ oder ’langfristig‘, die auf zwei Jah-
re limitiert ist, erweist sich angesichts der

geringen prognostischen Validität der
vorhandenen Meßverfahren und der
schwierig zu beurteilenden (möglichen
oder unterlassenen) Förderung als spe-
kulativ, intersubjektiv nicht überprüfbar
und deshalb nicht tragfähig (vgl. auch
TOPSCH 1975, 60).

Darüber hinaus stellen sich die
Unterscheidungskriterien zwischen
Lernbehinderung und Lernstörung als
problematisch dar. Es gibt kein diagno-
stisches Mittel, das eindeutig und objek-
tiv zwischen Behinderung und Störung
als je unterschiedlichen Ausprägungs-
graden differenziert. Die Unterschei-
dung zwischen Lernbehinderung im en-
geren Sinne und Lernstörung ist außer-
dem in schulpädagogischer Sicht
unbedeutend, da aus diesen Begriffen
keine relevanten therapeutischen, di-
daktischen oder organisatorischen
Handlungsalternativen deduziert wer-
den können. Die Begriffsdifferenzie-
rung, wie sie BACH vornimmt, „kann
(also) weder wissenschaftstheoretisch,
noch diagnostisch, noch schulpraktisch
überzeugen und zieht falsche didak-
tische und schulorganisatorische 
Folgerungen nach sich“ (REISER 1978,
146 ff.).

Das Begriffssystem BACHs (vgl.
z. B. 1975, 12 ff.) stellt sich als verwirrend
und schwer handhabbar dar. Wie soll ein
Lehrer vor Ort, der täglich im Erzie-
hungsprozeß steht, entscheiden, ob es
sich bei seinen zu beurteilenden und zu
unterrichtenden Schülern um Gefähr-
dungen, Störungen, Behinderungen, So-
zialrückständigkeiten, Fehlerziehung,
Beeinträchtigung, somatische oder psy-
chische Schäden, materielle und/oder
soziale Benachteiligung, disponierende,
manifestierende, eskalierende Bedin-
gungen handelt? Und welche Konse-
quenzen zieht er jeweils daraus für sein
unterrichtliches und erzieherisches
Handeln?

BLEIDICK (1968b) definiert
Lernbehinderung im engeren Sinne als
Synonym für Intelligenzschwäche bzw.
Schwachbegabung. Diese ist Verursa-
chungsfaktor für Leistungsversagen
bzw. Sonderschulbedürftigkeit. Lernbe-
hinderung ist demnach ein ’konditional-
genetischer Begriff‘ (457). Er gibt zu ver-
stehen, daß einer solchen Definition nur
gefolgt werden kann, wenn das Selbst-
verständnis der Lernbehindertenschule
als einer Schule für Schwachbegabte zu-
grunde gelegt wird (463). Dieses Ver-
ständnis begründet er damit, daß der
niedrige IQ als ’relativ verläßliche Indi-
kation‘ für eine präzise Fassung der Son-
derschulbedürftigkeit angesehen wer-

den könne. In späteren Veröffentlichun-
gen (z. B. 1978) modifiziert bzw. diffe-
renziert BLEIDICKdie dargestellte Po-
sition. Zwar bezeichnet er ’Insuffizien-
zen der Intelligenz‘, sogenannte
’Geistesschwächen‘ nach wie vor als
konstitutiv für Lernbehinderung, aber
diese sind nicht mehr ausschließlich ge-
netisch bedingt, sondern auch Produkt
sozialer Randständigkeit.

Mit der Formel von der soge-
nannten ’multifaktoriellen‘ Bedingtheit
der Lernbehinderung scheint sich für
BLEIDICK (1976) ein Lösungsmodell
anzubieten, das sowohl den Genetikern
als auch den Milieutheoretikern gerecht
wird und das außerdem Platz für die An-
siedlung weiterer ätiologischer Positio-
nen läßt.

KANTER (1977, 35) verwendet
die gleiche Terminologie, indem er z. B.
Lernbehinderung als eine schwerwie-
gende, umfängliche und langdauernde
Beeinträchtigung der Lernprozesse be-
zeichnet; er möchte sich aber mit dieser
Charakterisierung von der kausalgene-
tischen Betrachtungsweise der
Schwachsinnspädagogik distanzieren,
denn mit dem Begriff ’Lernbehinde-
rung‘ soll nur noch ein Erscheinungsbild
bezeichnet werden, dem eine Mehrzahl
von Bedingungsfaktoren zugrunde lie-
gen kann.

Im Zusammenhang mit der Ursa-
chenfrage nennt KANTER neben bio-
logisch-organischen und psycho-sozia-
len auch sozio-kulturelle und sozio-öko-
nomische Bedingungen. Darüber
hinaus schließt er sich Forschungser-
gebnissen an, wie sie von KLAUER
(1975, 3) empirisch belegt oder be-
schrieben worden sind. Danach ist es
wissenschaftlich nicht mehr haltbar,
Menschen nach ihrem Lernvermögen
einzustufen; sie können nur im Hinblick
auf bestimmte Aufgaben und bestimm-
te Lernbedingungen beurteilt werden.
Damit wird die sogenannte Lernbehin-
derung als Aneignungsschwierigkeit zu
einem Problem der Fachdidaktiken.

Von dieser Erkenntnis ausge-
hend, läßt sich KANTERs Lernbehin-
derungsbegriff nicht länger aufrechter-
halten, denn die Dimensionen ’schwer-
wiegend‘, ’umfänglich‘ und ’lang-
dauernd‘ stehen nicht nur im Gegensatz
zu Forschungsergebnissen, wonach
Sonderschüler gegenüber Grund- und
Hauptschülern qualitativ gleichartig
problemlösend denken und lernen
(KLAUER 1964, 33); sie implizieren
auch Persönlichkeitsmerkmale, die ei-
nem Verursachungsmodell entspringen,
das durch eine organisch-genetisch be-
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gründete, invariante, allgemeine Intelli-
genzausstattung bestimmt ist.

Nach Auffassung KANTERs ist
für die moderne Lernbehinderten-
pädagogik die IQ-Diskussion ein Se-
kundärproblem. Der IQ sei „lediglich
soweit von Bedeutung, wie er sonder-
pädagogische Maßnahmen zum Zwecke
einer differenzierten Abklärung und der
Entwicklung von Förderungsstrategien
auslöst“ (1977, 55). KANTER trägt mit
dieser Formulierung Einwänden und
Forderungen Rechnung, wie sie in den
letzten Jahren von psychologischer Sei-
te aus vorgetragen wurden; sie richten
sich gegen die scheinbar objektive
Funktion der Intelligenztests und ihre
Anwendung als Instrument der Ausle-
se. KANTER hat damit den Prozeß des
Umdenkens von der Auslese- bzw. Um-
schulungs- zur Förderungsdiagnostik
mitvollzogen. Er nähert sich gleichzeitig
der Absicht BLEIDICKs an, Lernbe-
hinderung als multifaktorell bedingt zu
betrachten. Auch BACH schließt sich
später diesem Bemühen an, indem er
den Begriff der Behinderung unter dem
Aspekt der ’Multidimensionalität‘ dar-
stellt (1976, 396 ff.).

Die Bildungskommission des
Deutschen Bildungsrates wies 1973 (vgl.
1974) darauf hin, daß Ursachen für das
Entstehen von Lernbehinderungen
nicht nur an der Person des Schülers
festzumachen seien, sondern auch an
der Schulsituation, dem Unterrichtsan-
gebot und den Reaktionen von Lehrern
und Mitschülern. Es ist auffällig, daß
außerintellektuelle Faktoren weder von
der KMK noch von sonderpädagogi-
schen Wissenschaftlern jemals so deut-
lich angesprochen worden sind.

Legt die Formulierung in der
KMK-Empfehlung von 1977 von der
nicht hinreichend möglichen Förderung
in der Grundschule den Schluß nahe, als
seien die Lernprobleme des Schülers so
gravierend, daß sie von Grundschulleh-
rern nicht bewältigt werden können, so
weist der Wortlaut der Bildungskom-
mission über die individuumzentrierte
Interpretation hinaus auf faktische Un-
zulänglichkeiten, die der Schule, d. h.
der Quantität und Qualität des Unter-
richts oder unangemessenen Verhal-
tensweisen des Lehrers anzulasten sind.
Der Bildungsrat eröffnete mit dieser
Sichtweise eine neue Dimension für die
Beurteilung von Lernschwierigkeiten,
nämlich die Betrachtung des Phäno-
mens Lernbehinderung unter system-
theoretischem und interaktionistischem
Aspekt, ohne jedoch selbst in eine um-
fassende Analyse einzutreten.

Einen gewissen wissenschafts-
und erkenntnistheoretischen Fort-
schritt brachten die 1994 von der KMK
neu herausgegebenen Empfehlungen
zur Sonderpädagogischen Förderung,
da hier nicht mehr vorrangig von insti-
tutionenbezogener, sondern eher von
personenbezogener Förderung die
Rede ist. Das jahrzehntelang vorherr-
schende Verständnis von Sonder-
pädagogik als Sonderschulpädagogik
wird damit endgültig überwunden und
dem gemeinsamen Lernen in der Allge-
meinen Schule erstmals Priorität einge-
räumt. Auch wird die Zuschreibung von
Behinderung als Persönlichkeitsmerk-
mal, als Eigenschaft vermieden, statt-
dessen von Kindern mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf gesprochen, was
freilich auch nicht unproblematisch ist
(vgl. EBERWEIN 1995b, 471). Jedes
Kind hat aufgrund seiner Einmaligkeit
einen besonderen, nämlich individuel-
len Förderbedarf. Insofern ist jeder 
Förderbedarf ein anderer. Deshalb ist
auch die Frage nach zusätzlichem oder
sonderpädagogischem Förderbedarf
müßig. Es ist ohnehin kein Pädagoge in
der Lage zu sagen, was regulärer und
was zusätzlicher Förderbedarf ist. Und
wenn man diesbezüglich die Begriffs-
vielfalt liest, angefangen bei besonde-
rem, über erheblichen, erhöhten, er-
heblich erhöhten bis zu sehr ausgewei-
tetem Förderbedarf, dann wird deutlich,
daß sich dahinter immanent die alten
Behinderungsbegriffe verbergen. Auf
diese Weise reproduziert sich das alte
System stets aufs neue.

Die ’Lernbehinderten‘-Pädago-
gik ist bis heute nicht in der Lage, ihren
Gegenstand, d. h. das Phänomen ’Lern-
behinderung‘, zu bestimmen. Der Be-
griff ’Lernbehinderung‘ wurde wegen
seiner semantischen Unbestimmtheit
und sachlogischen Ungenauigkeit viel-
fach kritisiert (KANTER 1974). So ge-
langte z. B. BLEIDICK (1968; 1995)
folgerichtig zu der Einsicht, daß Lern-
behinderung keine definitorisch um-
schreibbare Behinderung ist, für die prä-
zise pädagogische, soziologische, psy-
chologische und medizinische Bestim-
mungsmerkmale gelten. Und BEGE-
MANN schrieb 1970 (16), daß es sich bei
Begriffen wie ’Lernbehinderung‘ um
willkürliche Konstruktionen, um Set-
zungen handele, die die betreffenden
Sonderschüler nicht zureichend charak-
terisieren. Nach SCHLEE (1977, 130 ff.)
ist der Lernbehinderungsbegriff ein
präskriptiver Begriff, dem für eine theo-
retische Erfassung wissenschaftslogi-
sche und begriffstheoretische Grundla-

gen fehlen. Für BAIER (1980, 5) ist
Lernbehinderung ein euphemistischer,
diffamierender, simplifizierender, fixie-
render und pauschalierender Begriff.
„‘Lernbehinderungen’ spiegelt als
grundlegender wissenschaftlicher Fach-
ausdruck, der eine ganze sonder-
pädagogische Disziplin zu rechtfertigen
hat, gelehrte Hilflosigkeit wider“ (41).
KLAUER stellte 1975 fest, daß in der
Lernbehindertenpädagogik eine Fülle
konvergierender, divergierender und
sich überschneidender Aspekte und
Tendenzen ein schier unentwirrbares
Geflecht bilden. Auch nach KANTER
(1977, 34) bestehen über Formen, Gra-
de und Strukturiertheit des Phänomens
’Lernbehinderung‘ sowie über Fragen
seiner Bedingtheit und Veränderbarkeit
zum Teil recht unterschiedliche Auffas-
sungen. Außerdem unterliege das Be-
stimmungsmerkmal ’Lernbehinderung‘
wegen der großen Streubreite der Schul-
leistungsnormen sowie der geringen Re-
liabilität schulischer Beurteilungsmaß-
stäbe erheblichen Schwankungen (1974,
134). Das Auswahlkriterium „Schullei-
stungsversagen“ stelle ein extrem un-
präzises, in dieser Form unbrauchbares,
weil willkürlich zu handhabendes In-
strument dar (1974, 122). Nach KLAU-
ER (1975, 3) und KANTER (1977, 47)
gibt es keine allgemeine Lernfähigkeit
des Menschen und insofern auch keinen
globalen Mangel an Lernfähigkeit im
Sinne einer generellen Lernbehinde-
rung, sondern nur aufgabenspezifische
Schwierigkeiten. Wird Lernen aber in
dieser allgemeinen Form gesehen, dann
ist das herkömmliche, defizitorientierte
Verständnis von Lernbehinderung und
die auf ihm basierende wissenschaftli-
che Lernbehindertenpädagogik nicht
mehr aufrechtzuerhalten; denn in der
Auseinandersetzung mit seiner Umwelt
und bei der Aneignung von Wissen ist
jeder Mensch vor aufgabenspezifische
Schwierigkeiten gestellt (vgl. NESTLE
1996).

’Lernbehinderung‘ ist also kein
feststehendes, defizitäres Persönlich-
keitsmerkmal, das dem Individuum un-
abhängig von schulischen Rahmenbe-
dingungen und Leistungsanforderun-
gen zukommt. Sie ist vielmehr eine
schulorganisatorische, normabhängige
und deswegen relative sowie relationa-
le Bestimmungsgröße, die von Lehrer zu
Lehrer, von Schule zu Schule, von Ort
zu Ort und von Kultur zu Kultur vari-
iert. Die Angaben über Häufigkeit und
Verbreitung schwanken daher auch zwi-
schen ein und zwölf Prozent (KANTER
1974, 154).
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BLEIDICK (1995) spricht in die-
sem Zusammenhang von einer ’schul-
politischen Verlegenheitsbezeichnung‘,
denn Lernbehinderte seien  lernfähig.
„Die schulverwaltungsrechtliche Dia-
gnose, ein Sonderschüler sei lernbehin-
dert und habe deshalb einen höheren
pädagogischen Förderbedarf, ist nicht
mit wissenschaftlich gültigen Kriterien
abgesichert“ (1995, 115). KLEIN (1973,
159) und BLEIDICK (1995, 106) resü-
mieren: „Lernbehindert ist, wer eine
Schule für Lernbehinderte besucht.“

Wenn diese Erkenntnis das Er-
gebnis dreißigjähriger Forschungsarbeit
in der Lernbehindertenpädagogik dar-
stellt, dann kann man MÖCKEL (1976,
122 ff.) nur zustimmen, wenn er sagt, daß
die Versuche, den ’eigentlichen‘ Son-
derschüler bestimmen zu können, die
Lernbehindertenpädagogik jahrzehnte-
lang ’genarrt‘ und von wichtigen Aufga-
ben abgehalten haben. Trotzdem hat
SCHRÖDER in seinem „Grundriß der
Lernbehindertenpädagogik“ noch 1990
suggeriert, daß es doch sogenannte
Lernbehinderte und eine ’besondere‘
Pädagogik gibt. Und in „Sonder-
pädagogik im Grundriß“ von BACH
wird in der Auflage von 1995 noch im-
mer unter Mißachtung neuerer Er-
kenntnisse Lernbehinderung im Sinne
der Schwachsinnspädagogik und des
medizinischen Modells defektologisch
interpretiert. Auch bei BLEIDICK
(1995, 113) und KANTER (1995, 108) ist
in Veröffentlichungen aus 1995 ein
Rückfall in längst überwunden geglaub-
te Positionen der Schwachsinns- und In-
telligenzgeschädigtenpädagogik festzu-
stellen (vgl. EBERWEIN 1996c, 50).

Wer aber als Lehrer sogenannte
Lernbehinderte unterrichtet hat, wer
ihre Lebensverhältnisse und Deutungs-
muster (BELUSA/EBERWEIN u. a.
1992; EBERWEIN/MAND 1992) ken-
nengelernt und wer sich um Fremdver-
stehen (EBERWEIN 1987b) bemüht
hat, oder wer den Dokumentarfilm
„Was soll bloß aus dir werden“ (ZIEM
1988) über den Kreuzberger Sonder-
schüler Boris gesehen hat, der ist be-
schämt über die extreme ethno- und so-
ziozentristische Position von BACH,
BLEIDICK und KANTER, den diffa-
mierenden Katalog an Negativ-Attribu-
ten, die massive Etikettierung und 
Stigmatisierung, die Arroganz bei 
der Bewertung subkultureller Lebens-
welten und individueller wie sozialer
Benachteiligungen sowie die Mißach-
tung intelligenz-, lern-, entwicklungs-
und sozialisationstheoretischer For-
schungsergebnisse der letzten 25 Jahre.

’Lernbehinderte‘ sind offenbar ’Opfer
allgemeinpädagogischer Ignoranz und
sonderpädagogischer Eigeninteressen‘
(ERATH 1987).

Konsequenzen der lernbehinderten-
pädagogischen Begriffsbildung für die
Diagnostik, Didaktik und Schule für
Lernbehinderte

Noch immer gilt das Intelligenz-
kriterium als ’zuverlässiges‘ Merkmal
für Lernbehinderung, auch wenn es auf-
grund der vorliegenden Erkenntnisse
der Lern- und Sozialisationsforschung
heute nicht mehr vertretbar ist, „die im
Intelligenztest ermittelte augenblickli-
che intellektuelle Leistungsfähigkeit als
sicheres Kriterium für eine irreversible
Schullaufbahnentscheidung anzuse-
hen“ (KAUTTER/MUNZ 1974, 259).
Eine „sichere langfristige Prognose des
Schulerfolgs“ kann nach KAUT-
TER/MUNZ (260) nicht erstellt wer-
den. Sie wenden sich deshalb mit Nach-
druck gegen eine „statische Sicht der
Lernbehinderung“. Die ’Dauerhaftig-
keit‘ der Lernbehinderung lasse sich als
Auslesekriterium nicht halten (258).
Der vorherrschenden genetischen
Sichtweise setzen sie die „Umweltab-
hängigkeit der Variabilität intellektuel-
ler Leistungen“, starre schulorganisato-
rische Strukturen, unzulängliche Diffe-
renzierungen und inadäquate Lern-
gewohnheiten entgegen (260). Außer-
dem zeigten sich in den Schulleistungs-
beurteilungen der Lehrer erhebliche in-
ter- und intraindividuelle Differenzen
(287). Im übrigen habe sich in verschie-
denen Untersuchungen die Schullei-
stung signifikant höher vom Sozialstatus
abhängig erwiesen als die Intelligenzlei-
stung (299).

BLEIDICK wies schon 1968b
(452) darauf hin, die empirische For-
schung über die Beziehung zwischen
Lernen und Intelligenz beweise, „daß
eine strenge Definition von Lernbehin-
derung im psychologischen Sinne gar
nicht durchzuhalten (sei)“. Auch die
formale Definition des Deutschen Bil-
dungsrates, die die Merkmale ’Intelli-
genzminderung‘ und ’Schulversagen‘
zusammenfaßt, ist „aus testtheoreti-
scher Sicht unzulänglich“ (BARKEY
u. a. 1976, 71).

Die sonderpädagogische Diagno-
stik ging analog zum Lernbehinderungs-
begriff der sonderpädagogischen Theo-
rie von der falschen Prämisse aus, Lern-
behinderung beruhe auf konstanten
Persönlichkeitseigenschaften. Richtig
ist vielmehr, daß es sich hier um varia-
ble Merkmale handelt, die insbesonde-

re durch eine Veränderung der sozialen
Bedingungen und der Lehr-und Lernor-
ganisation beeinflußbar sind. Deshalb
ist eine langfristige Prognose des Schul-
erfolgs, wie sie der defektspezifische 
Begriff von Lernbehinderung und die
Auslesediagnostik implizieren, nicht
möglich. Da Intelligenz prinzipiell ent-
wicklungsfähig ist, können bei individu-
ell organisierter Förderung auch intel-
lektuelle Verbesserungen erzielt wer-
den. „Die Feststellung der Lernbe-
hinderung muß (also) eine differenzier-
te Feststellung der Förderungsmöglich-
keiten des Kindes sein“ (KAUT-
TER/MUNZ 1974, 261); anders ausge-
drückt: Sonderpädagogische Diagno-
stik muß sich als Förderungsdiagnostik
verstehen. Dies ist auch deshalb not-
wendig, weil die Diagnose ’Lernbehin-
derung‘ nichts über subjektive und ob-
jektive Lernvoraussetzungen, individu-
elle Lernfähigkeiten und Lernplateaus
aussagt, sondern nur darüber, daß das
Lernverhalten des betreffenden Kindes
zu einem bestimmten Zeitpunkt und in
einem bestimmten sozialen Zusammen-
hang von schulischen Leistungs- und
Beurteilungsnormen negativ abweicht
(vgl. LANGFELDT/ RICKEN 1996).
Da diese Maßstäbe für die Interakti-
onspartner in der Regel nicht eindeutig
objektivierbar sind, stellt sich Lernbe-
hinderung auf der subjektiven Ebene
zunächst als unterschiedlich definierbar
und interpretierbar und somit als relati-
ves Phänomen dar. Nicht selten werden
von Lehrern Probleme mit Schülern zu
Problemen von Schülern umdefiniert
(MAND 1995).

Nach BEGEMANN (1970),
KLEIN (1973), JANTZEN (1974), 
PROBST (1976) u. a. stammen im
Durchschnitt achtzig bis neunzig Pro-
zent der Lernbehinderten aus der sozia-
len Unterschicht. Als Ursachen ihrer
Lernbehinderung werden eine anre-
gungsarme Erziehung, hohe Kinder-
zahl, unzureichende Wohnverhältnisse,
geringe finanzielle Mittel und die rang-
niedrige Berufsgruppe der Eltern ange-
sehen. Das Schulversagen dieser Kinder
wird dort erkennbar, wo sie in einer vor-
wiegend an der Kultur der Mittelschicht
orientierten Schule unterrichtet wer-
den, wobei ihr anderes Lernverhalten
seitens der Institution als Intelligenz-
mangel gedeutet wird (vgl. MAND
1996).

Die angenommene Konstanz der
Lernbehinderung und die damit korre-
spondierende verminderte Lern- und
Leistungsfähigkeit beeinflussen didakti-
sche Entscheidungen in der Schule für
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Lernbehinderte maßgeblich (vgl.
NESTLE 1977; BEGEMANN 1996a).
Sie führen nicht nur zu Unterforderun-
gen und unzulänglicher intellektueller
Förderung der Schüler, sondern setzen
auch eine Forschungslogik in Gang, die
versucht, angeborene, negativ abwei-
chende Persönlichkeitsmerkmale, also
Defizite statt Fähigkeiten und potentiel-
le Möglichkeiten zu ermitteln. Die her-
kömmliche sonderpädagogische Dia-
gnostik ist dafür ein Musterbeispiel.

Didaktische Neuansätze zeichnen
sich dadurch aus, daß nicht ein be-
stimmter Begriff von Behinderung das
zentrale Bestimmungsmoment didakti-
scher Grundannahmen und Entschei-
dungen darstellt, sondern versucht wird,
an die Stelle der überlieferten IQ- und
Defizit-Didaktik eine Alternative zu set-
zen, die
■ die für das Lernen erforderlichen
Fähigkeiten wie Motivation, Interesse,
Ausdrucksvermögen, Abstraktion nicht
voraussetzen, vielmehr durch die Be-
handlung von spezifischen Lerninhalten
allererst entwickeln,
■ die ’normale‘ Lernfähigkeit und das
individuelle Entwicklungsniveau zum
Ausgangspunkt nehmen und  den Schü-
ler mit seinen Lebensbedingungen und
in seinem Einbezogensein in soziale Zu-
sammenhänge didaktisch zu sehen ver-
sucht.

Ein multifaktorieller, allgemein-
pädagogischer Begriff von Lernbehin-
derung, der eine veränderte Diagnostik
und Didaktik zur Konsequenz hat, wirft
gleichermaßen die Frage nach der Be-
rechtigung der Existenz einer eigenstän-
digen Schule für Lernbehinderte auf, die
ihre Legitimation bisher aus einem ein-
seitigen, statischen Begriff der ’Minder-
begabung‘ abgeleitet hat.

KLEINkonnte in einer kritischen
Analyse der Konzeptionen der Schule
für Lernbehinderte zeigen, daß theore-
tische Modelle dieser Schulart, wie sie
sich im Laufe der Geschichte herausge-
bildet haben, vorwiegend behinderungs-
spezifisch orientiert waren, d. h. Lern-
behinderung analog zu Sinnesschädi-
gungen als feststehendes Merkmal
betrachtet haben und sich damit in Wi-
derspruch zu Erkenntnissen der pädago-
gischen Anthropologie und der Bega-
bungsforschung setzten (1971; 1973,
304).

KLEBER (1980, 7 ff.) wendet sich
in seiner „Grundkonzeption einer Lern-
behindertenpädagogik“ gegen eine spe-
zielle Pädagogik, die ihre Legitimation
aus der besonderen Bedürftigkeit der
Schüler herleitet. Er lehnt eine anthro-

pologische Begründung ab und stellt die
ungünstige individuelle Situation des
Schülers, dessen Entwicklungs-, Lern-
und Lebenssituation ins Zentrum seiner
Überlegungen. KLEBER folgert dar-
aus, „daß Lernbehindertenpädagogik
keine Behindertenpädagogik sein kann“
(1980, 28). An deren Stelle setzt er eine
Differentielle Pädagogik, die sich um
spezifische individuelle Probleme im
Lehr-Lern-Prozeß kümmert und die
schwierige Lernsituation verbessert
(167).

KLEBERs Konzeption stellt eine
Abkehr von der kausal-genetischen Be-
trachtungsweise der traditionellen Lern-
behindertenpädagogik dar. Sein Ansatz
überwindet die bis dahin vorherrschen-
de defektspezifische Sichtweise. Er wen-
det sich deshalb auch gegen das ’Vorur-
teil‘, daß sogenannte Lernbehinderte
besonders im kognitiven Bereich beein-
trächtigt und höhere Lernarten wie Be-
griffsbildung oder Problemlösen nicht
möglich seien. KLEBER bezieht sich
dabei auf eine Reihe von empirischen
Untersuchungen, in denen nachgewie-
sen wurde, daß bei „Lernbehinderten“
in „gleicher Weise“ wie bei anderen
Schülern kognitive Lernprozesse statt-
finden (1980, 50). Es gibt also kein spe-
zifisches Lernverhalten sogenannter
Lernbehinderter (vgl. auch BEGE-
MANN 1996b).

Wer jedoch geglaubt hat, mit dem
Erklärungsansatz von KLEBER sei die
Phase der Theoriebildung der Lernbe-
hindertenpädagogik aus den 60er und
70er Jahren überwunden, sieht sich ent-
täuscht. Während die Diskussion in die-
sem Bereich in den 80er Jahren fast völ-
lig abebbte, hat SCHRÖDER (1990)
zehn Jahre später einen „Grundriß der
Lernbehindertenpädagogik“ vorgelegt,
der zwar keinen eigenen Theorieansatz
beinhaltet, aber auch nicht an der Kon-
zeption von KLEBER (1980) anknüpft.
Er schließt vielmehr nach eigenem Be-
kunden „an die Reihe von Darstellun-
gen der Lernbehindertenpädagogik an“
(11), insbesondere an KLAUERs Buch
von 1966 sowie an KANTERs Bildungs-
rat-Gutachten von 1974. Damit stellt
sich SCHRÖDER in die Tradition 
der herkömmlichen Lernbehinderten-
pädagogik, die er durchaus kritisch be-
trachtet; es gelingt ihm aber nicht, wie
etwa KLEBER, das konventionelle Sy-
stem durch eine veränderte Sichtweise
von Begriff und Phänomen ’Lernbehin-
derung‘ zu überwinden, trotz der auch
von ihm konstatierten ’Legitimations-
krise‘.

Auf die von ihm selbst aufgewor-

fene Frage, ob die Lernbehindertendi-
daktik ein besonderes Profil habe, etwas
Eigenständiges sei, antwortet er, diese
habe zwar kein eigenes Gepräge, aber
sie sei „ausgerichtet auf Schüler mit be-
sonderen Problemen im schulischen
Lernen, in ihrer bisherigen und zukünf-
tigen Biographie, und das führt zu cha-
rakteristischen Akzentuierungen in der
Lehrplan- und Unterrichtsdurch-
führung“ (1990, 115). Bringt man diese
Feststellung in Beziehung zu dem heuti-
gen Verständnis von Didaktik allge-
mein, mit der Forderung nach Individu-
alisierung und Differenzierung im Lern-
prozeß, mit der Abkehr von der Fiktion
des Normalschülers, dann kann sich da-
mit jeder Unterrichtstheoretiker der
Allgemeinen Schule identifizieren.
Wozu dann noch eine ’Lernbehinder-
ten‘-Schule?

Neue Hoffnungen im Hinblick auf
die Überwindung des traditionellen
Lernbehinderten-Verständnisses weck-
te der Buchtitel von ENGL-
BRECHT/WEIGERT (1991) über
„Lernbehinderungen verhindern“. Bei
näherem Hinsehen wird jedoch auch
hier auf die bekannte Terminologie re-
kurriert, wie sie von BACH, BLEIDICK
und KANTER in den letzten Jahrzehn-
ten verbreitet worden ist, nämlich auf
Lernschwierigkeiten, Lernstörungen,
Lernbehinderungen, die ’Eingreifmaß-
nahmen‘ pädagogischer und psychologi-
scher Art direkt zugänglich seien (212).
Bei grundsätzlicher Zustimmung zu ei-
ner förder-, statt aussonderungsorien-
tierten Grundschule wird auch von
ENGLBRECHT und WEIGERT ein
problematischer Lernbegriff zugrunde
gelegt, der von der linearen Entspre-
chung von Lehren und Lernen ausgeht.

„Wir können (aber) eine andere
Person nicht direkt etwas lehren, wir
können nur ihr Lernen fördern . . . Eine
Person lernt nur die Dinge, die sie als für
die Erhaltung oder Erhöhung der Struk-
tur ihres Selbst in Frage kommend wahr-
nimmt“ (ROGERS1991, 338 f.). Die Art
und Weise, wie Menschen ihre Welt kon-
struieren, hängt wesentlich von ihren
Lebensverhältnissen, ihrer Sozialisati-
on, ihrer Entwicklung und Lebensge-
schichte ab. Wenn man Schüler nach ei-
ner Unterrichtsstunde fragt, an welche
Informationen sie sich erinnern, dann
bekommt man ganz unterschiedliche
Antworten. Diese Unterschiede sind
aber nicht zufällig, sondern sie haben ei-
nen biographischen Erfahrungs- und
Verwertungshintergrund. Neues Wissen
wird also ’biographisch synthetisiert‘, 
d. h., es wird eingepaßt, umgedeutet und
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aufbewahrt oder aber zurückgewiesen
(SIEBERT 1994, 43 ff.; vgl. auch
WALTHES 1995).

„Das Lernen von Schülern ist des-
halb nicht einfach rezeptive Informati-
onsverarbeitung, nicht nur eine Reakti-
on auf Lehren, sondern Lernen ist
Selbsttätigkeit und erfolgt in einem
selbstreferentiellen System. Wenn aber
Schüler Lernprozesse selbst organisie-
ren, hat dies weitreichende Konsequen-
zen für Unterricht und Diagnostik. Leh-
rern kommt dann lediglich die Aufgabe
zu, Bedingungen für die Selbstorganisa-
tion des Lernens zu schaffen. Lehrer
können zwar Lernangebote machen, ob
diese jedoch für die Schüler bedeu-
tungsvoll sind, hängt von ihren lebens-
geschichtlich geprägten Erfahrungen
und Interessen ab und kann deshalb nur
von ihnen selbst entschieden werden.
Die Lernvorgänge als solche sind der Be-
obachtung und Erforschung nicht zu-
gänglich. Man kann nur deren Auswir-
kungen in Form von Lernleistungen er-
fassen. Von diesen kann dann auf das
Lernverhalten zurückgeschlossen wer-
den“ (WILLAND 1983, 94).

Während die traditionelle Didak-
tik an einer Vereinheitlichung, d. h. an
homogenen Gruppen mit ähnlichen
Lernvoraussetzungen und gemeinsa-
men Lernergebnissen, interessiert ist,
betont die konstruktivistische Didaktik
die Individualität und Eigenwilligkeit
sowie eine Vielzahl von Lehrmethoden,
so daß alle Kinder je nach individuellen
Lernvoraussetzungen für sie wichtige
Lernerfahrungen machen können (SIE-
BERT 1994, 81; vgl. auch REICH 1996;
VOSS 1996).

Der Trugschluß, durch die Festle-
gung des diffusen Merkmals ’lernbehin-
dert‘ homogene Lerngruppen in einer ei-
genständigen Sonderschule schaffen zu
können, hatte fatale Folgen für die so
klassifizierten Schüler. Die Homogeni-
sierung mißachtet den Tatbestand, daß
jedes Kind individuell spezifisch lern-
fähig ist (BEGEMANN). „Wenn
Schüler nach einem Kriterium ausge-
wählt werden, ist eine optimale Förde-
rung in allen Persönlichkeitsbereichen
nicht mehr möglich, da eine ganzheitli-
che Förderung gar nicht mehr im Blick-
feld liegt“ (HAEBERLINu. a. 1992, 44).
„Schulkonzeptionen, die sich an einer
homogenen Schülerschaft orientieren,
müssen daher als Formen einer ‘norma-
tiven Didaktik’ angesehen werden, de-
ren Probleme vor allem darin bestehen,
daß sie in letzter Konsequenz nicht rea-
lisierbar sind . . .“ (WILLAND 1977,
113).

Den wohl letzten Versuch, der
Sonderschule durch ’mehr didaktisches
Profil‘ und damit ’mehr Legitimität‘ ei-
nen pädagogischen ’Eigencharakter‘ zu
verleihen, hat WOCKEN 1982 unter-
nommen, obwohl GEHRECKE schon
1971 (124) schrieb: „Wenn die Hilfs-
schule heute weiterhin danach strebt,
einen Eigencharakter zu verteidigen,
dann kapituliert sie vor den Forderun-
gen der Zeit.“ Und KANTER stellte
1974 (203) fest: „Die Zeit, in der man
den ‘Eigencharakter der Hilfsschule’ in
einer ‘hilfsschulspezifischen Methodik’
begründet sah, ist längst vorüber.“ Für
WOCKEN (1982) ist die Schule für
Lernbehinderte eine Schule „ohne kla-
re pädagogische Konturen, eben eine
Schule, in der das gleiche gelehrt und
gelernt wird wie in der Allgemeinen
Schule auch, nur etwas weniger und et-
was langsamer; insgesamt also eine
schlechte Kopie des üblichen Schulbe-
triebes“ (640). Er verlangt deshalb
’mehr Mut‘ zu einer eigenständigen
Sonderschule, die durch neun didakti-
sche Leitideen geprägt sein sollte, an-
gefangen bei der Tugendschule, über
die Nachhilfeschule bis zur Jugend- und
Lebensschule. Diese Sonderschule
neuer Art soll eine ’Angebotsschule‘
sein.

Dieser Ansatz ist, auf dem dar-
gelegten erkenntnistheoretischen Hin-
tergrund betrachtet, verständlicherwei-
se ohne Resonanz geblieben. Der An-
gebotscharakter der Schule für
Lernbehinderte wird jedoch seltsamer-
weise bis heute vertreten. „So ist kri-
tisch zu fragen, ob die neuerdings pro-
pagierte ‘Angebotsschule’ die adäqua-
te Antwort auf die Kritik an der
Sonderschule, speziell der Lernbehin-
dertenschule, darstellt, und es wäre ge-
nauer zu prüfen, ob die Konzeption der
Angebotsschule nicht vielleicht dem in-
teressegeleiteten Wunsch nach Legiti-
mierung eines eigenständigen Sonder-
schulwesens dienen soll“ (ELLGER-
RÜTTGARDT 1985, 120). Dieser
Intention dient sicher auch die in eini-
gen Bundesländern bereits praktizierte
Umbenennung der Schule für Lernbe-
hinderte in ’Förderschule‘, ’Schule für
Lernhilfe‘ oder ’Sonderpädagogisches
Förderzentrum‘. Unergründet bleibt
dabei, warum diese Schulen ein Mono-
pol auf Förderung und Lernhilfe bean-
spruchen, obwohl dieses Charakteristi-
kum jeder Schule immanent zukommt
(vgl. auch BLOEMERS 1993). Im übri-
gen lehrt die Geschichte der Sonder-
pädagogik, daß eine Namensänderung
noch keine Problemlösung darstellt.

Resümee und Ausblick 
Die Analyse des Lernbehinde-

rungsbegriffs hat gezeigt, daß es sich hier
um ein theoretisches Konstrukt handelt,
das seinen Ursprung im Schwachsinns-
kriterium hat, das in den 60er Jahren
vom Intelligenzkriterium abgelöst wor-
den ist. Es ist deutlich geworden, daß
Lernbehinderung keine Persönlich-
keitseigenschaft ist, sondern ein relatio-
nales Phänomen, das nur in bezug zu den
Anforderungen der Schule, den Lei-
stungserwartungen und dem Beurtei-
lungsverhalten der Lehrer, ihren Lern-
arrangements und Toleranzgrenzen
richtig interpretiert werden kann. Allein
dieser Sachverhalt verbietet es, von dem
Lernbehinderten zu sprechen. Lernbe-
hinderung stellt für die meisten, aus so-
zialen Brennpunkten stammenden Kin-
der, eine Behinderung des Lernens dar.
In ihrer Lebenswelt gelten andere Lern-
formen, Verhaltensregeln, Situati-
onsdefinitionen und Deutungsmuster,
die mit den Normen und Spielregeln von
Lehrern und Schule wenig gemeinsam
haben. Mit welchem Recht verleihen
Pädagogen diesen Kindern das Etikett
’behindert‘ im Sinne einer Eigenschaft?
Sind sie sich bewußt, welch schwere psy-
chische Hypothek sie den ohnehin bela-
steten und sozial benachteiligten
Schülern mit der Zuschreibung solcher
Persönlichkeitsmerkmale aufladen
(MANSKE 1996)? Eine Auseinander-
setzung mit diesem interaktions- und sy-
stemtheoretischen Behinderungsbe-
griff eröffnet die Chance, die defektori-
entierte Sichtweise zu überwinden. 

Der traditionelle Lernbehinde-
rungsbegriff hält der erdrückenden For-
schungs-, Erkenntnis- und Beweislage
heute nicht mehr stand; deshalb ist sei-
ne Eliminierung aus dem pädagogischen
Denken und Vokabular dringend gebo-
ten. Bereits seit Anfang der 70er Jahre,
also seit mehr als 25 Jahren, wurden im
Bereich der Pädagogik, speziell der Son-
derpädagogik, Erfahrungen und Er-
kenntnisse über das Lernen sowie über
Behinderungen des Lernens gewonnen,
die eine grundlegende Revision von
Lerntheorien sowie der traditionellen
sonderpädagogischen Theoriebildung
und bestehender Sonderschulkonzepte
erforderlich machen. Der Begriff ’Lern-
behinderung‘ erweckt den Eindruck, als
bestehe Eindeutigkeit und Einigkeit
darüber, welche Faktoren und Vorgän-
ge Lernen kennzeichnen und wie eine
Behinderung des Lernens zu bestimmen
sei. Demzufolge unterstellt der Begriff
auch, daß es sich bei sogenannten Lern-
behinderten um eine homogene
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Schülergruppe handelt, die sich wegen
einer defektspezifischen Beeinträchti-
gung ihres Lernvermögens von den
Nichtlernbehinderten klar abgrenzen
und unterscheiden läßt und die dem
Sonderschullehrer aufgrund eines ein-
deutig diagnostizierten Zustandsbildes
die erfolgreiche Anwendung ’sonder-
schulspezifischer‘ Mittel und Methoden
ermöglicht.

Angesichts der gegebenen Er-
kenntnislage ist es jedoch pädagogisch
nicht länger verantwortbar, ein Be-
griffs-, Ausbildungs- und Schulsystem
zu vertreten, das wissenschaftstheore-
tisch, empirisch-pädagogisch und schul-
organisatorisch nicht mehr tragfähig ist.
Vorliegende entwicklungspsychologi-
sche, lern- und sozialisationstheoreti-
sche Erkenntnisse lassen es nicht länger
zu, den bisherigen Lernbehinderungs-
begriff aufrechtzuerhalten und Schüler
in Sonderschulen auszusondern. In vie-
len Untersuchungen ist die unterrichtli-
che Ineffizienz der Schule für Lernbe-
hinderte empirisch nachgewiesen wor-
den (KNIEL 1981). Die Repräsen-
tanten der sogenannten Lernbehinder-
tenpädagogik sollten deshalb Kinder,
die normierten Lernerwartungen nicht
entsprechen, nicht länger in unpädago-
gischer und inhumaner Weise als ’Be-
hinderte‘ etikettieren und diffamieren,
sondern die Zivilcourage und das Ver-
antwortungsbewußtsein zum Umden-
ken aufbringen und eingestehen, daß
das lernbehindertenpädagogische Sy-
stem vom Ansatz her falsch ist. Es stellt
eine vergangene Epoche wissenschaftli-
chen Denkens und schulpraktischen
Handelns dar, ist also nur noch als ein
historisches Relikt zu betrachten.

Die Integrationsdiskussion und 
-entwicklung der 80er Jahre hat eine völ-
lig neue Situation geschaffen. Durch
langjährige Erfahrungen in Integrati-
onsklassen und eine Vielzahl von Schul-
versuchen konnte der Nachweis er-
bracht werden, daß ’Lernbehinderte‘ in
Allgemeinen Schulen zu besseren ko-
gnitiven Leistungen gelangen als in
Sonderschulen (vgl. RANDOLL 1996).
Dies verwundert nicht, denn aufgrund
der ’Sammelbeckenfunktion‘ der Lern-
behindertenschule für Schulleistungs-
versager sehr unterschiedlicher Ätiolo-
gie und Genese spricht KANTER (1974,
154) von einem „Paradox pädagogischer
Individualisierungsbemühungen“. Die
ursprüngliche Absicht der individuel-
len, intensivierten und gezielten Erzie-
hungshilfe habe sich auf dem Wege 
der organisatorischen Verwirklichung
durch ein eigenständiges Jahrgangsklas-

sensystem für Schulversager nicht selten
in ihr Gegenteil verkehrt. „An die Stel-
le eines gesonderten Schulsystems . . .
für Schulversager, wie es gegenwärtig
besteht, muß deshalb ein gestuftes Sy-
stem von Lern- und Erziehungshilfen
treten, welches sich mehr nach den Be-
dürfnissen des versagenden Kindes als
nach denen der (versagenden) Schulor-
ganisation richtet“ (155). An dieser Stel-
le fragt man sich, warum zwanzig Jahre
später die Kinder sich noch immer an die
Voraussetzungen von Schule anpassen
müssen und nicht umgekehrt Schule sich
auf die Lernbedürfnisse von Kindern
einstellt.

Zum Besuch einer Schule für
Lernbehinderte waren nach den schul-
gesetzlichen Bestimmungen immer
schon Kinder verpflichtet, die dem all-
gemeinen Bildungsgang nicht oder nicht
ausreichend zu folgen vermögen bzw. im
allgemeinen Unterricht nicht oder nicht
hinreichend gefördert werden können.
KANTER kritisiert, „daß die zugrun-
deliegenden Entscheidungskriterien
weder hinreichende Validität noch Rea-
libilität besitzen“ (1974, 151). Es ist auch
zu kritisieren, daß bei der Frage nach der
hinreichenden Förderung wie selbstver-
ständlich unterstellt wird, daß die Son-
derschule in jedem Fall die bessere, d. h.
erfolgreichere Schule ist, in der ausge-
sonderte Schüler hinreichend gefördert
werden können (vgl. EBERWEIN
1987a, 331). Diese Annahme stimmt in
dieser Ausschließlichkeit nicht; ja, sie ist
sogar falsch, denn sie steht in Wider-
spruch zu vorliegenden Erfahrungen,
zur Sonderschulwirklichkeit sowie zu
Effizienzuntersuchungen (vgl. HILDE-
SCHMIDT/SANDER 1996).

WYGOTSKIbrachte bereits 1924
die Hoffnung zum Ausdruck, daß es die
Pädagogik schon bald als peinlich emp-
finden werde, von einem ’defektiven‘
Kind zu sprechen. Seit dieser Aussage
sind siebzig Jahre vergangen. Die Zeit
scheint nunmehr reif zu sein, die de-
fektologische Sichtweise und Begriff-
lichkeit zu überwinden. Die Sonder-
pädagogik bezieht ihre Legitimation
noch immer aus dem Behinderungsbe-
griff. Sie hat aufgrund mangelnder
Selbstreflexion und Selbstkritik offen-
sichtlich die Zeichen der Zeit nicht rich-
tig erkannt und bis heute nicht akzep-
tiert, daß ihr Wissenschaftssystem und
ihre Schulkonzeption neu zu denken so-
wie paradigmatische Überlegungen an-
zustellen sind.

Auch die außerhalb der soge-
nannten Lernbehindertenpädagogik im
Rahmen der allgemeinen Pädagogik

entwickelten Erklärungsansätze über
’Lernschwierigkeiten‘ (ZIELINSKI
1995) sowie über ’Lernstörungen und
Leistungshemmungen‘ (JESKE 1995)
unterstellen als Lerntyp den sogenann-
ten Normalschüler, einen Durch-
schnittsschüler also, der jedoch kon-
struiert ist, da er sich in der Lebens-
wirklichkeit und Schulpraxis so nicht
wiederfindet. Auch diese Autoren ge-
hen von einem unzulänglichen Lernbe-
griff und Lernverständnis aus, in dem
der individuelle Lernzugang des einzel-
nen Schülers zu wenig Berücksichtigung
findet und außerdem eine lineare Kau-
salbeziehung zwischen Lehren und Ler-
nen zugrunde gelegt wird.

Wir wissen aber heute, daß jedes
Kind sein Lernen selbst organisiert und
ganz unterschiedliche Sozialisationser-
fahrungen, Lernvoraussetzungen und
Lerninteressen mitbringt. Allgemeine
Lerntheorien stellen deshalb keine Hil-
fe bei der Klärung der Frage dar, warum
ein Kind so und nicht anders denkt,
lernt, handelt. Pädagogisch sinnvoll ist
lediglich der Versuch, eine Lerntheorie
vom Standpunkt des Lernsubjekts aus
zu entwickeln, wie es etwa HOLZ-
KAMP (1991; 1993) unternommen hat
(vgl. auch ROGERS 1977; 1991). Er
konnte aus subjektwissenschaftlicher
Sicht überzeugend darlegen, daß durch
die Lernorganisation von Schule und
das Verhalten von Lehrern Lernbehin-
derungen produziert werden und so be-
wältigungszentriertes, defensives Ler-
nen statt inhaltlich interessiertes, ex-
pansives Lernen begründet wird (vgl.
BREITSPRECHER 1996).

Die herkömmlichen Lerntheori-
en und Didaktiken gehen immer noch
von einer Entsprechung von Lehren und
Lernen sowie der Gleichsetzung von
Lehr- und Lernzielen aus. Was der Ler-
nende aber in der Auseinandersetzung
mit einem Lerngegenstand wahrnimmt,
was er wie lernt, ist von außen durch me-
thodisch-didaktische Arrangements der
Lehrer letztlich nicht steuerbar. D. h.,
das Lernen des Schülers ist durch das
Lehren des Lehrers nur bedingt metho-
disierbar, planbar; denn hier handelt es
sich um einen innerpsychischen Prozeß,
den man nicht beobachten und nicht
kontrollieren, sondern nur von außen
anregen und unterstützen kann. Die tra-
ditionellen Lern-Modelle stellen also le-
diglich theoretische Annahmen dar. In-
sofern handelt es sich auch bei Lernbe-
hinderungs-Konzepten um theoretische
Konstrukte. An dieser Stelle wird deut-
lich, daß sowohl die lernbehinderten-
pädagogischen als auch allgemein-
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pädagogischen Theorien über Schul-
schwierigkeiten, Schulversagen, Lern-
störungen, Lernbehinderungen von
falschen anthropologischen Vorausset-
zungen sowie einem falschen Lernbe-
griff ausgehen. Nach Auffassung der
konstruktivistischen Erkenntnistheorie
erfolgt die Aneignung von Wirklichkeit
nicht nach dem Maßstab einer ontologi-
schen Wahrheit, sondern nach dem der
Viabilität, der Passung. Nach GLA-
SERSFELD (1992, 30 ff.) ist eine Wahr-
nehmung, eine Erkenntnis, ein Wissen,
dann viabel, wenn es zum kognizieren-
den Subjekt, d. h. in dessen Erfahrungs-
welt paßt. Lernen und Wissen sind also
instrumentelle, subjektive Begriffe.

Lern-Behinderungen sind ein
schulorganisatorisches Phänomen; sie
sind „Formen gestörten Unterrichts in
der Elementarschule“ (MÖCKEL
1976, 132) sowie das Ergebnis eines
falschen Verständnisses von Lernen.
Die Aussonderung sogenannter Lern-
behinderter aus Klassen mit 60 bis 200
Schülern und die Einrichtung von
Nachhilfeklassen mag vor hundert Jah-
ren ihre Berechtigung gehabt haben.
Seither haben sich jedoch die Klassen-
frequenzen und die allgemeinen Schul-
verhältnisse so grundlegend geändert,
daß die Selektion von Kindern keine
pädagogische Legitimation mehr be-
sitzt, zumal sich die Schule für Lernbe-
hinderte nicht durch eine besondere
Förderung auszeichnet (HILDE-
SCHMIDT/SANDER 1996; HOM-
FELDT1996). Insofern müssen Sonder-
und (Regel-)schulen heute durch inte-
grative Schulen ersetzt werden (EBER-
WEIN 1994; 1995a, b; 1996a, b). Nur so
können auch die behinderungsspezifi-
sche Betrachtungsweise und die Son-
derpädagogisierung von Lernproble-
men überwunden werden. Eine ganz-
heitliche Sicht des Menschen verbietet
Kategorisierungen, Einstufungen und
Ausgrenzung. 

Auch das bisherige Studium der
sogenannten Lernbehindertenpädago-
gik muß aufgehoben und entsprechen-
de Inhalte zum Thema Lernen und Be-
hinderungen des Lernens sollten in das
allgemeine Lehrerstudium integriert
werden (vgl. EBERWEIN1996a, 423 ff.;
1996b, 274). An der Freien Universität
in Berlin wurden die ersten Schritte
dazu bereits unternommen.
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